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Einer nachhaltigen und qualifikationsad-

äquaten Arbeitsmarktintegration stehen oftmals 

rechtliche und organisatorische Hindernisse im 

Wege. Ein von der Arbeitslosenversicherung 

2014 gestartetes Modellprojekt zur frühzeitigen 

Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern gibt 

vielfältige Hinweise für notwendige Weiterent-

wicklungen. So zeigen die dort gemachten Er-

fahrungen, dass diese Zuwanderergruppen spe-

zifische Anforderungen an die Qualifikation der 

Vermittlungskräfte stellen und mit dem Arbeits-

marktzugang nach drei Monaten bisher oftmals 

noch keine qualifizierte Ausbildungs- oder Ar-

beitsmarktintegration möglich ist. Zugleich zei-

gen sich Förderlücken in beträchtlichem Aus-

maß.

Sprachkursangebot unzureichend

Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine zen-

trale Eintrittskarte für eine gelingende Integra-

tion. Das zur Verfügung stehende Sprachkursan-

gebot ist aktuell aber qualitativ und quantitativ 

völlig unzureichend. Zwar gibt es bei der Sprach-

förderung abgestufte Fördermöglichkeiten mit 

unterschiedlichen Zuständigkeiten und Finan-

zierungsstrukturen, aber für Asylbewerber und 

Geduldete greift diese Förderkette nicht. Diese 

ausschließlich bundesfinanzierten Integrations-

kurse sollen allgemeinsprachliche Deutschkennt-

nisse vermitteln. Dieses Programm liegt in der 

Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums und 

wird vom BAMF umgesetzt. Asylbewerber und 

Geduldete haben keinen Zugang zu diesen Inte-

grationskursen, die vor allem allgemeinsprachli-

che Grundlagen vermitteln.

Als zweite Förderkette soll das ESF-BAMF-

Programm berufsbezogene Deutsch- und Fach-

kenntnisse vermitteln, die oftmals Voraussetzun-

gen einer arbeitsmarktpolitischen Eingliederung 

Arbeitsmarktpolitische Hürden zu einer  
Willkommenskultur

WILHELM ADAMY

Die Gründe für Migration und Zuwanderung sind 

vielfältig. Insbesondere die Zahl der Menschen, 

die vor politischer Verfolgung, Krieg oder Vertrei-

bung nach Deutschland fliehen und hier politi-

sches Asyl bzw. internationalen Schutz beantragen, 

ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. 

Viele bleiben für längere Zeit oder sogar für immer 

als anerkannte Asylberechtigte oder Geduldete in 

Deutschland. Bisher stehen diese Menschen vor 

zahlreichen Barrieren, um ihren eigenen Lebens-

unterhalt sichern zu können. Die Wohnungsver-

sorgung, das Erlernen der deutschen Sprache so-

wie die Eingliederung in Ausbildung und 

Beschäftigung sind von zentraler Bedeutung für 

eine soziale und gesellschaftliche Integration. Die 

Herstellung ökonomischer und gesellschaftlicher 

Teilhabechancen ist nicht nur eine humanitäre 

Verpflichtung, sondern auch längerfristig in un-

serem eigenen Interesse. Aus gewerkschaftlicher 

Sicht brauchen wir eine offene und transparente 

Einwanderungs- und Willkommenskultur. Zu-

gleich muss aber auch das Augenmerk auf Ge-

ringqualifizierte und Langzeitarbeitslose gerichtet 

werden, die bisher nicht oder nur völlig unzurei-

chend in Beschäftigung integriert werden konn-

ten; auch sie gilt es noch besser zu fördern und 

ihre Arbeitsmarktchancen zu verbessern.

Die immer wieder geforderte Willkommens-

kultur muss auch von der Mehrheitsgesellschaft, 

von Unternehmen und staatlichen Institutionen 

mit Leben gefüllt werden. Dies gilt auch für die 

Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Aus arbeits-

marktpolitischer Sicht befasst sich der drittel-

paritätisch besetzte Verwaltungsrat der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) seit Längerem mit diesem 

Thema und will die Integration von Zuwanderern 

und Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäfti-

gung besser unterstützen. 

So hat der BA-Verwaltungsrat 2014 den Aus-

tausch mit dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) gesucht, eine Fachtagung 

mit Bundes- und Länderministerien sowie ande-

ren Netzwerkpartnern organisiert und eine Ar-

beitsgruppe eingesetzt, die ausbildungs- und ar-

beitsmarktliche Handlungsempfehlungen für 

humanitäre Zuwanderung vorlegte.1 Eine mög-

lichst frühzeitige Arbeitsmarktintegration für die 

steigende Zahl von Asylsuchenden und anderen 

Flüchtlingen ist wichtiges Element gesellschaft-

licher Integration und kann der Gefahr lang an-

haltender Arbeitslosigkeit entgegenwirken.

Doch einer besseren arbeitsmarktlichen Un-

terstützung und Integration von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern stehen noch vielfältige Hinder-

nisse im Weg.

Bisheriger Arbeitsmarktzugang und 

Förderung

Ob und inwieweit arbeitsuchende Zuwanderer 

und Asylberechtigte den Arbeitsagenturen oder 

den Jobcentern zugeordnet werden, hängt vom 

jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Status und dem 

damit einhergehenden Arbeitsmarktzugang ab. 

Zu Beginn des Asylverfahrens ist in der jetzt auf 

drei Monate verkürzten Wartefrist bisher nur ein 

Zugang zur Beratung durch die Arbeitsagenturen 

möglich. Erst wenn der Arbeitsmarktzugang vor-

handen ist, können Arbeitsagenturen vermitteln 

und arbeitsmarktbezogene Leistungen gewähren. 

Für Asylbewerber und Geduldete – soweit für 

Letztere kein generelles Arbeitsverbot gilt – ist 

dies nach drei Monaten Aufenthalt der Fall. Sie 

beziehen Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz und können dann über die bei-

tragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung geför-

dert werden.

Anerkannte Flüchtlinge haben demgegenüber 

einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang 

und beziehen – soweit sie hilfebedürftig sind – 

Hartz-IV-Leistungen. Sie werden somit von den 

Jobcentern betreut sowohl hinsichtlich der pas-

siven Leistungen wie der arbeitsmarktpolitischen 

Fördermöglichkeiten. Die vermittlungsrelevan-

ten Handlungsmöglichkeiten und Integrations-

möglichkeiten unterscheiden sich damit auch für 

diese Zielgruppe danach, welchem System sie 

zugeordnet werden.
1 Siehe Bundesagentur für Arbeit, Presse-Info 

vom 24.04.2015. 
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sind. Dieses Programmelement liegt in der Zu-

ständigkeit des BMAS und wird ausschließlich 

aus EU-Mitteln finanziert. Dieses Angebot setzt 

Grundsprachkenntnisse voraus und reicht vom 

klassischen Unterricht unter Einbeziehung be-

ruflichen Fachvokabulars bis zum konkreten Be-

rufspraktikum im Betrieb. Der Förderzeitraum 

beträgt bei Vollzeitmaßnahmen höchstens sechs 

und bei Teilzeit zwölf Monate. Viele Asylbewer-

ber verfügen jedoch nicht über die erforderlichen 

Grundkenntnisse, sodass ihnen oftmals die be-

rufsbezogene Deutschförderung verschlossen 

bleibt. Finanzielle Mittelkürzungen erzeugen wei-

tere Ausschlüsse. 

Während in der ausgelaufenen ESF-Förder-

periode noch eine Aufstockung auf rd. 310 Mio. € 

erfolgte, stehen in der neuen ESF-Förderperiode 

– wegen der deutlich geringeren Mittelzuteilung 

seitens der EU-Kommission – für Deutschland 

nur noch 180 Mio. € zur Verfügung. Diese gerin-

gere Finanzausstattung hat spürbare Auswirkun-

gen. So können – anders als im abgelaufenen 

Programm – Vorschaltkurse nicht mehr finan-

ziert werden, mit deren Hilfe insbesondere Asyl-

bewerbern und Geduldeten zunächst Grund-

sprachkenntnisse vermittelt werden. Sowohl bei 

den Integrationskursen wie dem ESF-BAMF-

Programm gibt es eine beträchtliche rechtliche 

Förderlücke beim Erlernen der deutschen Spra-

che und von Fachkenntnissen, die durch Mittel-

kürzungen noch verschärft wird.

Anerkennung ausländischer  

Berufsabschlüsse

Auch bei der Anerkennung ausländischer Berufs-

abschlüsse zeigen sich Probleme. Zwar sieht das 

Bundesanerkennungsgesetz einen Rechtsan-

spruch auf eine Überprüfung der Gleichwertig-

keit von im Ausland erworbenen Berufsab-

schlüssen vor. Doch das Gesetz enthält keine 

Regelungen zur Finanzierung der mit der Aner-

kennung verbundenen Kosten und Gebühren. 

Übersetzungen oder Beglaubigungen oder evtl. 

erforderliche Nachqualifizierungen müssen die 

Antragsstellenden grundsätzlich selbst überneh-

men; nur wenn sie arbeitsuchend sind, können 

diese Kosten unter den üblichen gesetzlichen Vo-

raussetzungen von Arbeitsagentur oder Jobcenter 

übernommen werden. Aber auch die Förderpra-

xis weist erhebliche regionale Unterschiede auf. 

So ist die Übernahme von Kosten im Anerken-

nungsverfahren von Fachkräften aus dem EU-

Ausland eine Ermessensentscheidung der Ver-

mittler, soweit die Betroffenen arbeitsuchend 

gemeldet sind.

Die größten Hürden im Anerkennungsver-

fahren bestehen bei der Kostenübernahme für 

die zuwandernden Fachkräfte aus Drittstaaten 

sowie für Asylbewerber in der Phase des Asyl-

verfahrens, weil in diesen Fällen in der Regel kei-

ne arbeitsmarktpolitische Fördermöglichkeit 

besteht. Zudem gibt es eine erhebliche Spann-

breite bei den entstehenden Kosten, und der  

Verwaltungsvollzug ist je nach Bedarf in den Län-

dern sehr unterschiedlich. Der BA-Verwaltungs-

rat setzt sich daher für Kostenkorridore und einen 

einheitlichen Verwaltungsvollzug in den Ländern 

ein.

Arbeitsmarktpolitische Förderung

Während des Asylverfahrens ist in der dreimo-

natigen Wartefrist aktuell nur ein Zugang zur 

Beratung durch die Arbeitsagenturen möglich. 

Erst wenn Arbeitsmarktzugang besteht, können 

Arbeitsagenturen oder Jobcenter durch Vermitt-

lung und bestimmte arbeitsmarktliche Hilfen 

unterstützen. Um möglichst früh zu beraten und 

Informationen zu den vorhandenen Kompeten-

zen und Berufserfahrungen gewinnen zu können, 

unterstützt die Arbeitslosenversicherung das Mo-

dellprojekt zur frühzeitigen Arbeitsmarktinte-

gration von Asylbewerbern („Early Interven-

tion“). Die dort gemachten Erfahrungen zeigen, 

dass mit dem Arbeitsmarktzugang nach drei Mo-

naten vielfach noch keine qualitativ gute Integ-

ration in Ausbildung und Arbeitsmarkt möglich 

ist. Zudem stellen sich hier relativ hohe Anfor-

derungen an Qualifikation und Flexibilität der 

Vermittlungsfachkräfte. Der IAB-Praxisbericht2 

zeigt Handlungsbedarf insbesondere in folgenden 

Punkten:

Die Betreuung von Asylbewerbern macht es 

erforderlich, dass Vermittlungsfachkräfte mög-

lichst über zusätzliche Kenntnisse wie Fremd-

sprachen oder spezifische Rechtskenntnisse  

verfügen – wie bspw. zum Aufenthaltsrecht. In-

formationen und Kontakte zu Bleiberechtsnetz-

werken sind gleichfalls sinnvoll. Eine Herausfor-

derung kann ebenso die Klärung von beruflicher 

Qualifikation und Erfahrung sowie beruflichen 

Vorstellungen der Teilnehmenden sein. Ge-

sprächsdiagnostik und erweiterte Möglichkeiten 

der Kompetenzfeststellung im Rahmen der Ver-

mittlungsgespräche sind hilfreich.

Ein Rechtskreiswechsel vom Versicherungs- 

ins Fürsorgesystem kann gleichfalls zu Brüchen 

in der Integrationsstrategie führen. So sind die 

Fachkräfte in den Jobcentern nicht daran gebun-

den, die zuvor von der Arbeitsagentur eingelei-

tete Integrationsstrategie fortzusetzen. Nicht zu-

letzt aufgrund der ohnehin völlig unzureichenden 

Fördermöglichkeiten sind Kontroversen über die 

Ausfinanzierung eingeleiteter Maßnahmen kei-

nesfalls auszuschließen. Um den Wechsel mög-

lichst friktionsfrei gestalten zu können, ist ein 

rechtskreisübergreifendes Übergabemanagement 

bzw. Handlungshilfen anzustreben.

Rechtliche Unsicherheiten bestehen ebenso 

hinsichtlich des Umfangs der zur Verfügung ste-

henden Förderinstrumente. So können Asylbe-

werber und Geduldete nur sehr eingeschränkt 

ausbildungsvorbereitende und begleitende Hilfen 

in Anspruch nehmen. Die rechtliche Beschrän-

kung auf die Förderung einer betrieblichen Aus-

bildung sollte aufgegeben werden. Zugleich  

sollte sichergestellt werden, dass für junge Flücht-

linge und Geduldete der Aufenthalt während und 

unmittelbar nach Ausbildung gesichert ist und sie 

in dieser Zeit ihr Aufenthaltsrecht nicht verlieren.

Unzureichende Deutschkenntnisse und feh-

lende Teilnahmechancen an Integrationskursen 

und aufbauendem ESF-BAMF-Programm ver-

hindern oder erschweren zugleich arbeitsmarkt-

politische Fördermöglichkeiten – wie berufliche 

Weiterbildung. Arbeitsmarktpolitische Förder-

möglichkeiten drohen leer zu laufen, denn nur 

mit ausreichenden allgemeinen und berufsbezo-

genen Deutschkenntnissen kann Weiterbildung 

wirksam sein und der Sprung in die Arbeitswelt 

gelingen. Hohe Folgekosten drohen, wenn auf-

grund unzureichender Deutschkenntnisse die 

Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft  

verzögert wird oder gar misslingt. Es ist daher 

dringend geboten, Flüchtlingen mit Bleiberechts-

status sowie Personen mit einer hohen Bleibe-

perspektive eine Deutschförderung im Rahmen 

der Integrationskurse wie dem ESF-BAMF-Pro-

gramm zu eröffnen.

Finanzielle Auswirkungen

Die steigenden Asylbewerberzahlen sowie ein 

schnellerer Arbeitsmarktzugang haben finan-

zielle Auswirkungen. Auch wenn sich dieser Per-

sonenkreis längst nicht immer arbeitslos melden 

wird, zeigt sich der arbeitsmarktpolitische Hand-

lungsbedarf von Agenturen und Jobcentern so-

wohl beim Personal wie den arbeitsmarkt-

2 Vgl. Daumann, V./Dietz, M./Knapp, B./Strien, K. 

(2015): Early intervention – Modellprojekt zur 

frühzeitigen Arbeitsmarktintegration von Asyl-

bewerberinnen und Asylbewerbern. Ergebnisse 

der qualitativen Begleitforschung: Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-For-

schungsbericht (3), Nürnberg.
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politischen Fördergeldern. In den Jobcentern und 

Arbeitsagenturen werden derzeit rund 360.000 

Asylbewerber und Flüchtlinge betreut, von denen 

etwa die Hälfte beruflich qualifiziert ist.

Die Beitragszahler zur Arbeitslosenversiche-

rung übernehmen bereits heute finanzielle Ver-

antwortung für diese gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe wie das Modellprojekt zur frühzeitigen 

Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern ex-

emplarisch zeigt. Jetzt geht es im Versicherungs-

system darum, den notwendigen Personalbedarf 

bereitzustellen und die haushaltsrechtlichen  

Voraussetzungen für eine bedarfsgerechtere  

Arbeitsmarktförderung zu schaffen sowie sicher-

zustellen, dass dies nicht zulasten der Förder-

möglichkeiten anderer Personengruppen geht.

Im Hartz-IV-System müsste dies vom Bund 

gleichermaßen gewährleistet werden. Denn die 

qualitative Personalausstattung wie die generelle 

Mittelausstattung im Hartz-IV-System sind bis-

her völlig unzureichend. Es muss daher sicher-

gestellt werden, dass die Fördermöglichkeiten für 

Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte wie 

für hilfebedürftige Flüchtlinge gleichermaßen 

verbessert werden. Anderenfalls droht sich die 

ohnehin schwierige Arbeitsmarktsituation dieser 

beiden Personengruppen nochmals zu ver-

schlechtern. Der Bundesfinanzminister ist hier 

in besonderer Weise gefordert. Dies gilt auch hin-

sichtlich der Sprachförderung. Allein für eine 

bedarfsgerechte Ausgestaltung der Integrations-

kurse sind mindestens 300 bis 400 Mio. € jährlich 

erforderlich. Neben der Überwindung von För-

derlücken und der Einbeziehung von Flüchtlin-

gen im Asylverfahren sollten auch EU-Bürger 

einbezogen werden können; zudem müsste die 

Vergütung der Lehrkräfte in diesen Kursen erhöht 

werden, die bisher meist prekär und auf Hono-

rarbasis beschäftigt werden.

Auch im ESF-BAMF-Programm sind zusätz-

liche Steuermittel erforderlich, da bei geringeren 

Finanzmitteln Asylbewerber und Geduldete nur 

sehr begrenzte Teilnahmemöglichkeiten haben. 

Auch wenn die Fakten seit Langem auf dem Tisch 

liegen und sich Investitionen in die Sprachförde-

rung von Zuwanderern längerfristig auszahlen, 

ist der Bund hier finanziell immer noch sehr re-

striktiv, ebenso hinsichtlich einer besseren finan-

ziellen Ausstattung der Arbeitsförderung im 

Hartz-IV-System.

Fazit

In jüngster Zeit gibt es einige gesetzliche Erleich-

terungen beim Arbeitsmarktzugang für die  

gestiegene Zahl von Asylbewerbern und Flücht-

lingen. Die Bemühungen zur besseren Ar beits-

marktintegration haben damit nicht Schritt hal-

ten können. Nach wie vor gibt es hohe Hürden, 

die einer gelebten Willkommenskultur entgegen-

stehen. Eine zentrale Voraussetzung für eine bes-

sere gesellschaftliche und arbeitsmarktpolitische 

Inte gration von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

sind bedarfsgerechte Angebote zum Erlernen der 

deutschen Sprache. Doch genau hier hapert es, 

weil nicht genügend Steuermittel zur Verfügung 

gestellt werden.

Aktuell gibt es immer noch beträchtliche För-

derlücken bei der allgemeinen und berufsbezoge-

nen Sprachförderung. Diese Hürden müssten drin-

gend abgebaut und Steuermittel von mindestens 

300 bis 400 Mio. € zusätzlich pro Jahr zur Verfügung 

gestellt werden. Werden diese Mittel nicht bereit-

gestellt, droht ein Vielfaches an Folge kosten. Not-

wendig ist nicht nur eine Mentalitätsveränderung, 

sondern ein politischer Perspektivwechsel. Flücht-

lingen mit Bleiberechtsstatus sowie Menschen, die 

absehbar auf längere Zeit in Deutschland bleiben 

werden, müssen bessere Integrationschancen er-

öffnet werden. Hierfür ist eine gesamtgesellschaft-

liche Haltung, die Flüchtlinge willkommen zu hei-

ßen, zwar notwendig, aber allein nicht ausreichend; 

vielmehr müssen auch Strukturen geschaffen und 

die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt 

werden, die ihre Integration fördern. Insbesondere 

der Bund ist hier gefordert. Zusätzliche Steuermit-

tel sind bei der Sprachförderung notwendig; zudem 

ist das steuerfinanzierte Hartz-IV-System genauso 

gefordert wie die beitrags finanzierte Arbeitslosen-

versicherung. Beide Institutionen müssen die so-

ziale und arbeitsmarktpolitische Integration von 

Flüchtlingen stärker in den Blick nehmen. Dabei 

sollen insbesondere für Frauen – auf ihre spezifi-

sche Problemlage ausgerichtete – Unterstützungs-

angebote einbezogen werden.

Beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt am  

8. Mai 2015 ist bisher noch nicht viel herausge-

kommen. Lediglich das BAMF bekommt mehr 

Personal zur Beschleunigung der Verfahren. Zur 

Sprachförderung sollen offensichtlich in diesem 

Jahr nur 25 Mio. € zur Verfügung gestellt werden, 

während im Hartz-IV-System bislang keine zu-

sätzlichen Mittel vorgesehen sind. Die Bereit-

schaft der Bundesregierung zur Umsetzung und 

Finanzierung der Leitlinien des BA-Verwaltungs-

rates zur besseren Arbeitsmarktintegration von 

Asylbewerbern scheint gering.
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